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RS OGH 1979/6/26 5Ob576/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1979

Norm

ZPO §146 I

ZPO §529 A

Rechtssatz

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist insbesondere zu gewähren, wenn die Person, der im Wege der

Ersatzzustellung zugestellt wurde, der Partei von der Zustellung keine Nachricht gab oder wenn die ordnungsgemäß

angebrachte Benachrichtigung von der Hinterlegung eines gerichtlichen Schriftstückes durch dritte Personen entfernt

wurde.

Entscheidungstexte

5 Ob 576/79

Entscheidungstext OGH 26.06.1979 5 Ob 576/79
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